
RN/43

4. Punkt

Beschluss des Nationalrates vom 15. Oktober 2025 betreffend ein

Bundesgesetz, mit dem das Strafregistergesetz 1968, das

Tilgungsgesetz 1972, das Bundesgesetz über die justizielle

Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der

Europäischen Union, das Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz, das

Bundesgesetz zur Durchführung der Europäischen

Staatsanwaltschaft, das Island-Norwegen-Übergabegesetz, das

Verbandsverantwortlichkeitsgesetz, das Staatsanwaltschaftsgesetz

und die Strafprozeßordnung 1975 geändert werden

(Strafrechtliches EU-Anpassungsgesetz 2025 – StrEU-AG 2025)

(416/A und 215 d.B. sowie 11706/BR d.B.) 

Vizepräsident Günther Ruprecht: Wir gelangen nun zum 4. Punkt der

Tagesordnung. 

Berichterstatterin ist Frau Bundesrätin Verena Schweiger. – Ich bitte um den

Bericht. 

RN/44

Berichterstatterin Verena Schweiger, BA MA MA: Vielen Dank. – Ich bringe

den Bericht des Justizausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom

15. Oktober 2025 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das

Strafregistergesetz 1968, das Tilgungsgesetz 1972, das Bundesgesetz über die

justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der

Europäischen Union, das Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz, das

Bundesgesetz zur Durchführung der Europäischen Staatsanwaltschaft, das
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Island-Norwegen-Übergabegesetz, das Verbandsverantwortlichkeitsgesetz, das

Staatsanwaltschaftsgesetz und die Strafprozessordnung 1975 geändert

werden. 

Auch dieser Bericht liegt Ihnen schriftlich vor, ich komme daher sogleich zur

Antragstellung: 

Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mehrstimmig den Antrag,

gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu

erheben. – Danke. 

Vizepräsident Günther Ruprecht: Vielen Dank, Frau Kollegin. 

Zum 4. Tagesordnungspunkt liegen keine Wortmeldungen vor. 

Wünscht jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist

geschlossen. 

RN/45

Abstimmung

Vizepräsident Günther Ruprecht: Wir gelangen zur Abstimmung. – Bitte

nehmen Sie Ihre Plätze ein. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen,

gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu

erheben, um ein Handzeichen. – Das ist Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit

angenommen. 
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